
... Vertrauen vor Ort

Geschenksparkonto

Eignung / Zweck Sparkonto für Kinder, Paten- und Grosskinder, Nichten und Neffen 

usw.

Das Konto wird auf dem Namen des Eröffners geführt; dieser ist 

auch für die korrekte Versteuerung verantwortlich. 

Die Übergabe an den Begünstigten erfolgt mit expliziter 

Schenkung durch den Eröffner. Mit Erreichen der Volljährigkeit 

des Begünstigten, wird das Geschenk-

sparkonto in ein Sparkonto umgewandelt. Es gelten die 

Konditionen des Sparkontos.

Im Todesfall des Kontoinhabers fällt das Guthaben in den 

Nachlass des Verstorbenen, sofern keine anderweitige Regelung 

in einer Verfügung von Todes wegen (z.B. Testament) getroffen 

wird.

Zinssatz gemäss aktuellen Zinskonditionen; Abhängig von der Höhe der 

Guthaben kann ein Negativzins auf Guthaben (Gebühr) belastet 

werden. Die gültigen Konditionen können jederzeit angefragt 

werden.

Verrechnungssteuer 35% ab Bruttozinsertrag von CHF 200.00 pro Jahr

Verfügbarkeit bis CHF 20'000.00 pro Monat

Kündigungfrist 3 Monate

Nichtkündigungskommission 2.00%

Sollzins 8.00%

Detaillierter Kontauszug jährlich

Spesen Kontoauszug -

Versand / Porto B-Post / kostenlos

(A-Post auf ausdrückliches Verlangen) 

Buchungsspesen -

jährlicher Kontoabschluss -

Kontosaldierung CHF 10.00

Fremdspesen Kosten Dritter werden weiterverrechnet

Dienstleistungen:

Zahlungsverkehr nicht geeignet

E-Banking möglich (kostenpflichtig)

Maestro-Karte nicht möglich

Kreditkarte nicht möglich

Im Weitern gelten die AGB's und der separate Gebührentarif der Bank in Zuzwil AG.
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